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Raus aus Öl – Rein in die grüne
Zukunft
Schon an den Umstieg auf ein umweltfreund-
liches Heiz-System gedacht? Saubermacher 
übernimmt Reinigung und Demontage von alten 
Ölheizungen 

Ende der Ölheizung  Der einstige Klassiker ist mittler-
weile zum Auslaufmodell geworden. Um einen weiteren 
Schritt in Richtung Klimaneutralität 2040 in Österreich zu 
setzen, darf aus aktueller Sicht eine herkömmliche Öl-
heizung nur mehr bis Ende 2035 genutzt werden. Eine 
Umstellung auf ein nicht fossiles Heizungssystem ist so-
mit verpflichtend. Mit der Aktion „Raus aus Öl“ erleichtert 
das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Ener-
gie, Mobilität, Innovation und Technologie den Umstieg 
auf nicht fossil betriebene Heizungen. Aber was passiert 
mit der ausgedienten Anlage?

Professionelle Tankstilllegung  Saubermacher über-
nimmt für Privathaushalte sowie für Betriebe jeder Grö-
ße die im Zuge der Umstellung notwendige Reinigung 
und Demontage der alten Ölheizung. Zusätzlich ist die 
ordnungsgemäße Entsorgung der Restinhalte sowie der 
abgebauten Anlagenteile sichergestellt. Auch die für eine 
Förderung notwendigen Dokumente wie z. B. Abschluss-
dokumentation oder Entsorgungsnachweis werden aus-
gestellt. Zusätzlich berät Saubermacher in allen Umwelt-
fragen.

Schon jetzt das Klima schützen  Sie möchten erst spä-
ter alternativ heizen, aber schon jetzt einen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten? Ablagerungen und Verunreinigun-
gen in Tankanlagen können zu Korrosionen führen und 
Filter oder Brenndüsen verstopfen. Regelmäßige Tank-
reinigungen und Entgasungen reduzieren den Ölver-
brauch und sichern zudem einen störungsfreien Betrieb.

Kontakt
Saubermacher Dienstleistungs AG
kundenservice@saubermacher.at
059 800 5000
saubermacher.at

Ob Tankreinigung oder Demontage und Entsorgung Ihrer alten Ölhei-
zung - mit Saubermacher haben Sie den richtigen Partner an der Hand. 
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Informationen aus dem Bauamt:
Schneelasten und ihre Auswirkungen auf 
Bauverfahren
Die zu berücksichtigenden Schneelasten sind in der 
ÖNORM B 1991-1-3 geregelt, wobei in Schneelast-
zonen eingeteilt wird. Der daraus resultierende Wert 
muss je nach Seehöhe des entsprechenden Standortes 
nochmals angepasst werden.
Für das Gemeindegebiet Lichtenau bedeutet dies 
großteils die Schneelastzone 2-3 (nur Loiwein und  
Wurschenaigen befinden sich in Schneelastzone 2) und 
der daraus resultierende Wert zwischen 2,25 und 2,90 
kN/m2.
Aus gegebenen Anlässen weisen wir darauf hin, beson-
ders beim Kauf von Fertiggaragen, Gartenhütten, 
Terrassenüberdachungen oder Carports darauf 
zu achten, dass diese auch den statischen Vorgaben 
entsprechen müssen. Speziell wenn man diese Gebäu-

de und Bauwerke nicht vom ortsansässigen Handwerker 
errichten lässt, sondern in Baumärkten oder im Internet 
bestellt, kommt es immer wieder zu Fällen, in denen die 
Baubehörde das Gebäude oder Bauwerk nicht bewilligen 
kann, da die erforderliche Statik hinsichtlich Schneelast 
nicht gegeben ist.

Detaillierte Informationen erhalten Sie im 
Bauamt der Gemeinde Lichtenau telefo-
nisch unter 02718/257-17, per E-Mail unter  
dereani@lichtenau gv at oder persönlich bei 
Herrn Ing  Helge Dereani  
Text: Ing. Helge Dereani


